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RICHTLINIEN
FÜR DIE ANERKENNUNG

FÖRDERBARER KOSTEN

IM RAHMEN EINES

ESF-KOFINANZIERTEN PROJEKTS

DES BMUKK

Die Hinweise auf einzelne Paragraphen beziehen sich auf die „Allgemeinen Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln“ (ARR 2004).

1 FÖRDERGRUNDSÄTZE 

1.1 Prinzip der Zusätzlichkeit

Alle geförderten Leistungen sind zusätzlich zum bisherigen Angebot zu erbringen, oder es sind bereits bestehende Leistungen wesentlich zu verbessern. Die Kriterien für die Zielerreichung sind im Dokument „Operationelles Programm Beschäftigung, Ziel 2 Österreich 2007-2013“, Schwerpunkt 4 „Lebensbegleitendes Lernen“ festgelegt.

1.2 Echtkosten

Im Rahmen der Strukturfonds sind ausschließlich tatsächlich getätigte Ausgaben förderbar. Diese müssen belegt werden (Aufwandsbeleg und Zahlungsbeleg). Es können nur tatsächlich angefallene Echtkosten im Förderzeitraum (gemäß Datum der Lieferung und der Leistung) anerkannt werden.
1.3 Verrechnung anteiliger Kosten

Anteilig für das Projekt angefallene Kosten können auch nur anteilig zur Verrechnung kommen. Es ist der entsprechende Berechnungsschlüssel anzuführen und zu erläutern. Sowohl in Bezug auf die Personalkosten als auch die Sachkosten sind Angaben zur aliquoten Verrechnung zu machen. Es ist strikt darauf zu achten, dass nur der ESF-Ziel 2-Projektanteil in die Abrechnung einfließt. 

1.4 Projektrelevanz

Die angefallenen Kosten und getätigten Ausgaben müssen vertraglich vereinbart und in unmittelbarem Zusammenhang mit der Umsetzung des Projektes stehen. Es werden nur jene Belege anerkannt, die auf den Namen des Projektträgers/Projektpartners ausgestellt sind. Steht die Projektrelevanz eines Beleges in Frage und kann die Relevanz nicht plausibel dargestellt werden, werden die Kosten nicht anerkannt.
1.5 Förderzeitraum

Es werden nur jene Belege anerkannt, deren Rechnungsinhalt sich auf den Förderzeitraum bezieht und bei denen ein sachlicher Zusammenhang zum geförderten Vorhaben besteht. Die Lieferung und Leistung muss im Projektzeitraum erfolgt sein und sich auf diesen beziehen. Jeder Beleg, der zur Abrechnung herangezogen wird, muss daher während des laufenden Förderzeitraums datiert sein. Sofern eine Zahlung später, d.h. nach Projektende erfolgt ist, muss sie jedenfalls noch in die Abrechnung eingeflossen sein, der Zahlungsbeleg muss vorliegen.
1.6 Projektträger/Projektpartner

Sämtliche Projektträger und Projektpartner müssen sich an der inhaltlichen Arbeit beteiligen und dürfen nicht nur an der administrativen bzw. finanziellen Abwicklung beteiligt sein. 
Jeder Projektträger und Projektpartner hat eine Liste über die Beteiligungen an anderen Entwicklungspartnerschaften oder Netzwerken im Rahmen des ESF-Ziel 2-Programmes spätestens zu Projektende vorzulegen (siehe unter „Info Erwachsenenbildung“ Mustertools „MT ESF-Projekt-Beteiligungen“).

1.7 Originalbelege

Den Abrechnungen sind Originalbelege, d.h. Zahlungsbestätigungen, Lohnkonten, Stundenaufzeichnungen, quittierte Rechnungen oder gleichwertige Buchungsbelege über die tatsächlich angefallenen Kosten beizulegen (keine Fotokopien). 

1.8 Umsatzsteuer/Vorsteuerabzug 

Die Kosten der Umsatzsteuer sind für vorsteuerabzugsberechtigte Fördernehmer nicht förderbar. Sofern diese Umsatzsteuer nachweislich und tatsächlich endgültig vom Fördernehmer zu tragen ist (d.h., wenn KEINE Vorsteuerabzugsberechtigung besteht), wird sie als förderbarer Bestandteil berücksichtigt.

(§ 31 Abs. 2 und 3 ARR 2004)
1.9 Publizitätsrichtlinie/Berichtslegung Produkte und Veröffentlichungen
Der Projektträger und die Projektpartner verpflichten sich, die Informations- und Publizitätsverpflichtungen der EU und des BMUKK einzuhalten. Das bedeutet, dass bei allen Drucksorten, Veranstaltungen, Veröffentlichungen etc. (Briefpapier, Zertifikate, Teilnahmebestätigungen, Werbematerialien, Konzepte, Dokumentationen, Websites etc.), in den Büros bzw. Kursräumlichkeiten sowie an den Geräten (sofern sie aus Fördermitteln angeschafft wurden) das von der Europäischen Union vorgegebene Emblem des ESF und das Logo des BMUKK sowie der Hinweis 

„Gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur“
angebracht werden.

Im Rahmen der Berichtslegung sind alle Unterlagen und Produkte vorzulegen.

Bei Verletzungen der Publizitätsbestimmungen werden Kürzungen vorgenommen.
2 
FörderBarkeit und nachweis von Personalkosten

2.1 Arbeits- und sozialrechtliche Bestimmungen

Jeder Projektträger bzw. Projektpartner, der eine Förderung erhält, hat bei Anstellung von Personen die arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften einzuhalten und die beschäftigten Personen orts- und branchenüblich zu entlohnen. Die Angemessenheit der Entlohnung ist anhand des jeweiligen Branchen-Kollektivvertrags zu bestimmen. Ist eine eindeutige Zuordnung zu einem Branchen-Kollektivvertrag nicht gegeben, ist ein vergleichbarer Kollektivvertrag unter Angabe einer Begründung heranzuziehen. Bei Vorhandensein von Betriebsvereinbarungen sind diese zu berücksichtigen. 
Die Einstufung unter Einrechnung der einschlägigen Vordienstzeiten muss nachvollziehbar sein.

(§ 21 Abs. 2 Z 9 ARR 2004)

2.2 Förderbare Personalkosten

Personalkosten umfassen alle Kosten für Beschäftigungsverhältnisse, für die bei dem Projektträger bzw. Projektpartner Lohnkonten geführt werden. Förderbar sind alle Lohn- und Lohnnebenkosten, die in Zusammenhang mit der erbrachten Tätigkeit für das ESF-Ziel 2-Projekt anfallen. Voraussetzung ist ein direktes privatrechtliches Dienstverhältnis der MitarbeiterInnen zum Projektträger bzw. Projektpartner.

Die Tätigkeiten können die Projektleitung, Projektmitarbeit, Ausbildung, Administration oder andere umfassen.

Für zu 100% für das Projekt angestellte Personen sind Stundenaufzeichnungen nicht verpflichtend. Personen, die anteilig gleichmäßig oder stundenweise für das Projekt tätig sind, müssen Stundenaufzeichnungen führen.

Es wird anhand eines Stundenkostenschlüssels abgerechnet; eine Legende zu diesem Schlüssel ist unbedingt erforderlich. Diese hat den einzelnen Stunden- oder Tageskostenbetrag, die Anzahl der Stunden/Tage und die Gesamtkosten zu enthalten. 

Die Berechnung der Tageskosten erfolgt bei vollem Beschäftigungsausmaß für ein Jahr folgendermaßen:

Förderbare Gesamtlohnkosten (d.h. Gesamtlohnkosten, die keine nicht förderbaren freiwilligen Sozialleistungen enthalten) /210 Leistungstage (Gesamtleistungstage im Jahr) x lt. Stundenliste erfassten tatsächlich erbrachten Tagen. In den so berechneten Stundensätzen sind Zeiten für Krankenstände, Urlaubstage etc. bereits enthalten. Das bedeutet, dass nur die tatsächlich geleisteten Stunden laut Stundenliste verrechnet werden können.

Ein/e Projektleiter/in muss bei dem Projektträger bzw. –partner angestellt sein. Alle angestellten Personen dürfen nicht zusätzlich auf Honorarbasis beschäftigt werden.

2.3 Freie DienstnehmerInnen

Freie DienstnehmerInnen können unter Personalkosten abgerechnet werden, wenn Lohnkonten geführt und Abgaben geleistet werden. 

Alle „Honorare/ Werkverträge/ freie Dienstverträge ohne Lohnkonten“ sind unter der entsprechenden Sachkosten-Position abzurechnen.
2.4 Zuordenbarkeit der Personalkosten
Um die Zuordenbarkeit der Personalkosten zu ermöglichen, ist eine Auflistung aller ProjektmitarbeiterInnen, die unter Personalkosten abgerechnet werden, der First-Level Kontrolle des BMUKK vorzulegen. Bei Arbeitsantritt einer neuen Mitarbeiterin/eines neuen Mitarbeiters ist diese Liste zu aktualisieren.
Folgende Informationen müssen enthalten sein:

· Name
· Geburtsdatum

· Funktion im Rahmen des Projektes

· Einstufung (Gehalt unter Berücksichtigung von Vordienstzeiten) und deren Grundlage (Kollektivvertrag, etc.)

· bei Teilzeitbeschäftigung: prozentueller Stundenanteil am Beschäftigungsverhältnis

2.5 Nicht förderbare Personalkosten

Freiwillige Sozialleistungen sind nicht förderbar. Zulagen hingegen, die im Kollektivvertrag als fixer Gehaltsbestandteil festgeschrieben werden, sind förderbar.

Ebenfalls nicht förderbar sind Abfertigungsrückstellungen. Dienstverhältnisse, deren vertraglich vereinbarter Beginn nach dem 31.12.2002 liegt, unterliegen dem Betrieblichen Mitarbeitervorsorgegesetz. 
Der gesetzlich geregelte Beitragssatz zur MitarbeiterInnenvorsorgekasse ist Bestandteil der Lohnnebenkosten und kann nach Echtkosten abgerechnet werden. 

Die Ausbezahlung von Überstunden/Mehrstunden wird nicht gefördert (Zeitausgleich ist möglich).

3 FÖRDERBARKEIT UND NACHWEIS VON SACHKOSTEN

3.1 Generelle Grundsätze zu Sachkosten

3.1.1 
Umsatzsteuer auf Belegen

Es können nur solche Belege als Zahlungsnachweis anerkannt werden, auf denen die Umsatzsteuer – entsprechend den Bestimmungen des Umsatzsteuergesetzes - ausgewiesen ist. 

3.1.2 
Belege und Zahlungsfluss

Es werden ausschließlich Belege für Lieferungen und Leistungen anerkannt, deren Projektrelevanz nachgewiesen ist. Die Lieferung oder Leistung muss im Projektzeitraum erfolgt sein und sich auf diesen beziehen. Rechnungen, die innerhalb von 3 Monaten nach Projektende für Tätigkeiten, die innerhalb der Projektzeit ausgeführt wurden, gelegt und/oder bezahlt wurden, können anerkannt werden. 

Jedem Aufwandsbeleg ist der Zahlungsbeleg anzuschließen (z.B. Kontoauszug). Bei mehreren Belegen in einer Überweisung sind entsprechende Kopien anzufertigen und bei jedem Beleg anzubringen; der Hinweis auf das Original ist bei jeder Kopie zu vermerken. Anteilige Belege (Rechnung und Zahlungsbeleg) sind ebenfalls aufzubewahren.

Bitte beachten Sie, dass pro Beleg nur eine Belegsnummer vergeben wird, die auch auf dem jeweiligen Beleg angeführt wird.

3.1.3 
Skonti und Rabatte

Skonti und Rabatte sind in Anspruch zu nehmen. 

3.2 Zu den einzelnen Kostenarten

3.2.1 
Honorare/Werkverträge/freie Dienstverträge ohne Lohnkonto
Honorare/Werkverträge werden dann abgeschlossen, wenn Leistungen von Unternehmen/Selb-ständigen (z.B. Dienstleistungen wie Training, Coaching, EDV-Dienstleistungen, Steuerberatung, Rechtsberatung, etc.) zugekauft werden. 

Die Honorarnote/der Werkvertrag muss Namen und Anschrift des/der Rechnungssteller/s/in und des/der Leistungsempfänger/s/in, Leistungs- und Ausstellungsdatum, Art und Dauer der Dienstleistung, Rechnungsgesamtbetrag, Stunden- oder Tagsatz, Steuersatz und –betrag, Zahlungsfluss und die Unterschrift des/der Rechnungsleger/s/in enthalten.

Weiters muss bei der Abrechnung eine detaillierte Leistungsbeschreibung vorgelegt werden. 
Das Bundesvergabegesetz 2006 (i.d.g.F.) ist zu beachten. Bei Vergabe unter dem Schwellenwert für Direktvergaben (§ 41 BVergG) ist folgendermaßen vorzugehen: 
· Für TrainerInnen/Lehrende/Coaches/BeraterInnen/BildungsmanagerInnen etc., die für die Institution schon vor Beginn des ESF-Projektes tätig waren, können deren übliche Stunden- oder Tagsätze gefördert werden.

· Für neue TrainerInnen/Lehrende/Coaches/BeraterInnen/BildungsmanagerInnen etc. ist ein den in diesem Bereich Tätigen vergleichbarer Stunden- oder Tagsatz zu wählen.

· Höhere Stunden- oder Tagsätze als die in der Institution üblichen sind zu begründen, und es sind drei Vergleichsofferte einzuholen. 

· Ist absehbar, dass bei einem/einer der TrainerInnen, Lehrenden, Coaches, BeraterInnen, BildungsmangerInnen etc. (oder bei der sie beschäftigenden Firmen) für alle Aufträge innerhalb des Projektes in der gesamten Laufzeit der Wert von € 40.000,-- überschritten wird, ist ein Vergabeverfahren nach BVergG durchzuführen. 

· RechtsanwältInnen, SteuerberaterInnen, Reinigungskräfte etc., die schon vor Beginn des ESF-Projektes für die Institution tätig waren, können im Rahmen der bisher verrechneten Sätze (z.B. Rechtsanwalts-Handtarif, Wirtschaftstreuhänder Honorarrichtlinien) abgerechnet werden.

· Für andere Werkverträge, z.B. für Unternehmensberatung, EDV-Betreuung, WEB (Homepage), Design, Grafik, Fotografie, Druck u.a. sind vom Projektträger präzise Leistungsbeschreibungen zu erstellen und die Marktüblichkeit nachzuweisen. War ein Unternehmen schon bisher für den Projektträger tätig, kann mit diesem als einzigem Bieter verhandelt werden. Das Angebot ist der Abrechnung beizulegen. War dies nicht der Fall, sind drei Angebote einzuholen. Diese sind der Abrechnung ebenfalls beizulegen. 

Honorarnoten/Werkverträge, die dem widmungsgemäßen Nachweis der Verwendung der Fördermittel dienen, haben sich eindeutig auf die zugekaufte Leistung und das Projekt- und Förderziel zu beziehen und werden auf ihre Plausibilität hin geprüft. 

Die SubunternehmerInnen sind bei allen Subaufträgen dazu verpflichtet, den Prüf- und Kontrollstellen alle erforderlichen Informationen über die als Unteraufträge vergebenen Tätigkeiten zu liefern.

Nicht förderbar sind folgende Subaufträge:

· solche, die die Kosten der Durchführung erhöhen, ohne eine für die Umsetzung relevante Wertschöpfung  zu erzielen;

· solche, in denen die Zahlung als Prozentsatz der Gesamtkosten des Projektes festgelegt ist.

3.2.2 
Reisekosten

Reisekosten sind unter Sachkosten gesondert abzurechnen. Es ist die Reisegebührenverordnung des Bundes anzuwenden (§ 21 Abs 2 Z 9 ARR 2004).
Es ist darauf zu achten, dass das kostengünstigste Verkehrsmittel benützt wird.

Die Kosten der Vorteilscard der ÖBB, die zum Erwerb vergünstigter Bahntickets berechtigt, sind förderbar, wenn die Kosten Vorteilscard und die Kosten der durch die Verwendung der Vorteilscard ermäßigten Bahntickets insgesamt geringer sind als die Kosten der Bahnreisen ohne Vorteilscard (Vergleichsrechnung).

Original-Reise(ab)rechnungen, die Reise- und Ausstellungsdaten, RechnungslegerIn, Abreiseort, Reiseziel, Grund der Reise, Reisekostenbetrag und Zahlungsfluss enthalten, sind vorzulegen. Reisekosten sind einzeln abzurechnen und zu belegen. Nationale und internationale Reisekosten werden gemäß den im Einkommenssteuergesetz (EStG) oder in der Reisegebührenverordnung des Bundes festgelegten Sätzen anerkannt. Verbilligte Tarife bei öffentlichen Verkehrsmitteln oder bei der Benützung eines Flugzeugs sind, sofern sie angeboten werden, in Anspruch zu nehmen.

Bei Benützung eines PKW ist eine eindeutige Begründung vorzulegen. Wird ein Taxi benützt, bedarf es einer genauen und schlüssigen Begründung, sonst können die Kosten nicht anerkannt werden. Bei der Berechnung allfälliger Diäten (Taggelder) ist zu berücksichtigen, dass bei der Anreise eine Ankunft in der Unterkunft bis 22 Uhr, bei der Rückreise zum Wohnort eine Ankunft bis 24 Uhr zumutbar ist.

3.2.3 
Lehr- und Lernmittel

Materialien und Lernmittel, die unmittelbar zur Qualifizierung der TeilnehmerInnen dienen, sind abrechenbar.

3.2.4 
Miete und Betriebskosten

Unterlagen für die Abrechnung der Miete (Mietvertrag und Mietzahlungsbelege) sind vorzulegen. Bei anteiliger Nutzung kann nur anteilig abgerechnet werden; ein Berechnungsschlüssel ist vorzulegen, die Berechnung soll vorzugsweise entsprechend der Vollzeitäquivalente der Beschäftigten erfolgen. Wird eine andere Berechnungsgrundlage herangezogen, ist dies zu begründen, der Berechnungsschlüssel ist darzustellen und zu erläutern.

3.2.5 Bürobedarf

Projektrelevanter Bürobedarf und Verbrauchsmaterialien können abgerechnet werden. Bei aliquoter Abrechnung muss der Berechnungsschlüssel (entsprechend der Vollzeitäquivalente der MitarbeiterInnen) angegeben und erläutert werden.

3.2.6 
Telefon/Porto/Internet

Original-Telefonrechnungen und Original-Portorechnungen, die auf den Projektträger/Projektpartner ausgestellt sind, können anerkannt werden. Original-Provider-Rechnungen können dann anerkannt werden, wenn für das Projekt eine eigene Leitung installiert wurde (gilt auch für ISDN-Leitungen). Bei aliquoter Abrechnung muss der Schlüssel angegeben und erläutert werden. Nach Möglichkeit soll eine eigene Nebenstelle eingerichtet werden, sodass eine gesonderte Nebenstellenauswertung möglich ist.

3.2.7 
Reinigung (Sachmittel)
Reinigungskosten sind anteilig förderbar.

3.2.8 
Energiekosten (Gas/Strom)

Energiekosten sind anteilig förderbar.

3.2.9 
Versicherungen
Versicherungen müssen in unmittelbarem Projektzusammenhang stehen. Polizzen und Einzahlungsnachweise sind bei der Abrechnung vorzulegen.

3.2.10 Öffentlichkeitsarbeit (Sachkosten)

Eine detaillierte Darstellung ist bei der Endabrechnung vorzulegen. Blumenschmuck, Musik, Geschenke und dgl. sind nicht förderbar.

3.2.11 Investitionen/Abschreibungen

Investitionen (Möbel, Fahrzeuge, Betriebsmittel etc.) sind grundsätzlich nicht förderbar. Wenn bereits vorhandene Güter oder Neuanschaffungen für das Projekt notwendig sind, können Abschreibungen im Projekt verrechnet werden.  

Institutionen, die Abschreibungen geltend machen wollen, müssen ein Anlageverzeichnis für bereits mit EU-Mitteln geförderte Investitionen und für nunmehr im Projekt geplante Investitionen vorlegen.

Als Investitionen gelten Güter über einem Anschaffungswert von € 400.- (inkl. Umsatzsteuer bei nicht Vorsteuerabzugsberechtigten bzw. exkl. bei Vorsteuerabzugsberechtigten). Der Projektträger bzw. die Projektpartner haben bei der Bestimmung der Abschreibungsgesamtdauer die steuerrechtlichen Normen zu beachten. Für jeden Monat innerhalb der Projektlaufzeit, in dem die Anschaffung verwendet bzw. gebraucht wird, kann ein monatlicher Abschreibungsbetrag im Projekt verrechnet werden. Dabei ist zu beachten, dass für jeden Monat der Abschreibungsgesamtdauer der gleiche Wert angesetzt wird, d.h. nur lineare Abschreibungssätze verwendet werden. Auch für wirtschaftliche Einheiten (Gesamtgüter, die z.B. aus einzelnen unter € 400,-- liegenden Bestandteilen bestehen, wie eine Büroeinrichtung, EDV etc.) kann nur eine lineare Abschreibung gefördert werden. 

Die Kosten der Abschreibung von Immobilien und Ausrüstungsgütern sind zuschussfähige Ausgaben, sofern:
· keine nationalen oder gemeinschaftlichen Zuschüsse zum Kauf verwendet wurden;

· die Abschreibungskosten nach den einschlägigen Buchführungsvorschriften berechnet werden;

· die Kosten sich ausschließlich auf den Zeitraum der Kofinanzierung des Projektes beziehen;

· bei der Abrechnung eine Gesamtaufstellung aller Immobilien bzw. eine Inventarliste mit Angaben zum Zeitpunkt der Anschaffung vorgelegt wird;

· die Kosten dem Projekt gemäß einer Vollzeitäquivalenzberechnung dem Projekt nur anteilsmäßig verrechnet werden.

· Darüber hinaus sind die in Österreich geltenden Regeln für die Dauer und die Form der Abschreibung anzuwenden (allerdings wird bei der Abrechnung eine monatliche Abschreibung für das Projekt verlangt).
3.2.12 Miete/Leasing von Ausstattungsgegenständen
Leasing ist prinzipiell möglich, wobei folgende Voraussetzungen zu beachten sind (§ 32 ARR 2004):

· Raten für Leasingverträge können nur gefördert werden, wenn das Leasing im Projekt nachgewiesenermaßen die günstigste Variante ist. Das bedeutet, dass der förderbare Betrag die Kosten für die Miete oder auch die Kosten für die Abschreibung nicht überschreiten darf.

· Wenn Leasingverträge eine Kaufoption enthalten oder einen der gewöhnlichen Nutzungsdauer (Abschreibungsdauer) des Wirtschaftsgutes entsprechenden Leasingzeitraum vorsehen, darf der förderbare Höchstbetrag den Nettohandelswert des Wirtschaftsgutes nicht überschreiten. Andere Kosten, die im Zusammenhang mit dem Leasingvertrag anfallen (Steuern, Gewinnspannen, Zinskosten der Refinanzierung, Gemeinkosten, Versicherung) sind nicht förderbar.
· 
Bei Leasingverträgen, die keine Kaufoption enthalten und deren Laufzeit kürzer ist als die gewöhnliche Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes, kommen die Leasingraten im Verhältnis zur Dauer des Projektes in Betracht. Allerdings muss nachgewiesen werden, dass in diesem Fall das Leasing die günstigste Variante ist. 

· Es können nur Leasingraten anerkannt werden, die für den Projektzeitraum anfallen.

· Die Anschaffungskosten des Wirtschaftsgutes kommen für eine Förderung nicht in Betracht.

Die Ausgaben für Leasing sind in der Sachkostenliste festzuhalten und Zahlungsbelege bei der Abrechnung vorzulegen.

Eine Aufstellung der verrechneten Leasingkosten und die relevanten Verträge und Dokumente sind vorzulegen.

3.2.13 Geringwertige Wirtschaftsgüter 

Als GWG gelten jene Güter, deren Anschaffungswert unter € 400.- (inkl. Umsatzsteuer bei nicht Vorsteuerabzugsberechtigten bzw. exkl. bei Vorsteuerabzugsberechtigten) liegt.

3.2.14 Sonstiges
Bewirtung

Kosten für Bewirtung und Verpflegung können ausschließlich in Zusammenhang mit projektspezifischen Veranstaltungen, die als Aktivitäten im Projektantrag vorgesehen sind, und nur für nichtalkoholische Getränke und Jausen anerkannt werden. Eine Liste der VeranstaltungsteilnehmerInnen ist vorzulegen. Es kann von den TeilnehmerInnen zusätzlich kein Taggeld verrechnet werden.

Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen; „Weiterbildungsakademie“
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen sind dann förderbar, wenn sie in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Förderzweck stehen: Die Fortbildung muss sich auf die Aufgaben des/der Mitarbeiter/s/in im Rahmen des ESF- Ziel 2-Projektes beziehen und entsprechend begründet werden. 

Es ist ein Gesamtpersonalentwicklungsplan aller am Projekt beteiligten Personen vorzulegen, in dem die Aus-/Weiterbildungsmaßnahmen und die Zertifizierungsmaßnahmen in Zusammenhang mit der „Weiterbildungsakademie“ (Zertifikat bzw. Diplom) darzustellen sind.

Bank und Finanzierungskosten, Bußgelder
Bankgebühren sind förderbar. Nicht anerkannt werden Sollzinsen, Finanzierungskosten, Gebühren für Finanzgeschäfte, Wechselgebühren, Devisenverlust. Bußgelder und Geldstrafen stellen keine förderbaren Ausgaben dar.

Zinserträge
Mit jeder Jahresabrechnung ist ein Nachweis zu erbringen, ob Zinsen aus den angewiesenen Fördermitteln erzielt wurden. Allfällige Zinsgewinne müssen der Förderstelle rückerstattet werden.

(§29 Abs. 6 ARR 2004)

Repräsentationskosten
Repräsentationskosten können nicht anerkannt werden.

Instandhaltung
Instandhaltungskosten sind nur bedingt förderbar. 

Bevor mit Adaptierungs- und Renovierungsarbeiten begonnen wird, muss die Zustimmung des Fördergebers eingeholt werden.

Richtlinien für die Anerkennung förderbarer Kosten (Stand 9. 11. 2007)
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